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"Für ein effektives Parkraummanagement:  Höhe der Parkgebühren den Kommunen überlassen"
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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Markus 
Ganserer, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen Mistol, Gisela 
Sengl, Dr. Christian Magerl, Thomas Mütze, Rosi Steinberger, 
Martin Stümpfig und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Für ein effektives Parkraummanagement: Höhe der Parkgebüh-
ren den Kommunen überlassen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, in § 10 der Zuständigkeitsver-
ordnung (ZustV) keinen Parkgebührenhöchstsatz mehr festsetzen und 
die Zuständigkeitsverordnung entsprechend zu ändern. 

 

 

Begründung: 

Parkraummanagement – im Sinne der Bewirtschaftung von Parkplät-
zen im öffentlichen Straßenraum – ist eine wichtige Stellschraube für 
die Gestaltung des Straßenverkehrs in einer Stadt. Parkgebühren 
sollen Berufstätige, die regelmäßig in die Innenstadt fahren, dazu 
bewegen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. So werden die 
Stadtgebiete für Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, besser 
erreichbar. Zudem kann dadurch der Parksuchverkehr für Anwohner 
reduziert werden. Parkraummanagement leistet somit einen Beitrag 
zur Luftreinhaltung und sorgt für mehr Lebensqualität in unseren Städ-
ten. Dies funktioniert nur, wenn die Preissteigerungen des öffentlichen 
Verkehrs bei den Parkgebühren nachvollzogen werden. 

Die aktuelle Fassung von § 10 ZustV lautet: „Die örtlichen und die 
unteren Straßenverkehrsbehörden können in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich unter Beachtung nachfolgender Höchstsätze Gebührenordnun-
gen für das Parken nach § 6a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsge-
setzes (StVG) erlassen. Die Parkgebühren dürfen höchstens 
0,50 Euro, in Gebieten mit besonderem Parkdruck höchstens 1,30 
Euro je angefangener halber Stunde betragen.“ Viele Städte operieren 
bereits jetzt am Parkgebührenhöchstsatz. Dadurch sind die Kommu-
nen bei ihrem Parkraummanagement eingeengt. 

Um den Parkgebührenhöchstsatz nicht immer wieder in der Zustän-
digkeitsverordnung ändern zu müssen, sollte auf ihn verzichtet wer-
den. Die Kommunen beschließen Parkgebühren per Satzung. Dass 
die Kommunalparlamente die Parkgebühren gegenüber der Öffent-
lichkeit verantworten müssen, bietet genügend Gewähr dafür, dass 
angemessene Parkgebühren beschlossen werden. 
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere 
Sicherheit und Sport 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, 
Ludwig Hartmann, Markus Ganserer u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/18335 

Für ein effektives Parkraummanagement: Höhe 
der Parkgebühren den Kommunen überlassen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Jürgen Mistol 
Mitberichterstatter: Andreas Lorenz 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Kom-
munale Fragen, Innere Sicherheit und Sport 
federführend zugewiesen. Der Ausschuss für 
Staatshaushalt und Finanzfragen und der 
Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Infra-
struktur, Bau und Verkehr, Energie und Tech-
nologie haben den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag 
in seiner 78. Sitzung am 18. Oktober 2017 be-
raten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen hat den Antrag in seiner 170. Sitzung 
am 8. November 2017 mitberaten und mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

 

4. Der Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Inf-
rastruktur, Bau und Verkehr, Energie und 
Technologie hat den Antrag in seiner 76. Sit-
zung am 30. November 2017 mitberaten und 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Florian Herrmann 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Markus Ganserer, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen Mistol, 
Gisela Sengl, Dr. Christian Magerl, Thomas Mütze, Rosi Stein-
berger, Martin Stümpfig und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/18335, 17/19338 

Für ein effektives Parkraummanagement: Höhe der Parkgebüh-
ren den Kommunen überlassen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des Abstimmungsverhal­

tens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREI­

EN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Sehe ich keine. 

Stimmenthaltungen? – Auch nicht. Fraktionslose Kollegen sind nicht anwesend; dann 

hat sich das erübrigt. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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